
Die Riester-Rente – seit 2005 für viele interessant!
Mit dem Alterseinkünftegesetz ist die Riester-Rente deutlich einfacher geworden.
Durch hohe staatliche Förderung ist sie für viele attraktiv, die eine private Zusatzvorsorge aufbauen wollen.
Die Förderung besteht aus zwei Teilen:
1. Das Versicherungsunternehmen beantragt für Sie die staatliche Zulage. Die Höhe der Zulage hängt von den

eingezahlten Eigenbeiträgen ab.
2. Bei der Einkommensteuererklärung können Sie u. U. Beiträge als Sonderausgaben geltend machen.

Was ist neu seit 2005?
Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde die Riester-Rente vereinfacht:
1. Geringerer Aufwand: Der Kunde kann das Versicherungsunternehmen beauftragen, jedes Jahr automatisch die

staatliche Zulage zu beantragen.
2. Keine laufenden Beiträge mehr: Der Kunde kann so flexibel einzahlen, wie es seine finanziellen Verhältnisse

erlauben.
3. Möglichkeit der Teilauszahlung: Mit Beginn der Rentenzahlung ist eine Teilauszahlung von bis zu 30 % des

Altersvorsorgevermögens möglich. Ferner können bis zu zwölf Monatsrenten in einem Betrag als Jahresrente
ausgezahlt werden.

4. „Hartz-IV-fest“: Ansprüche aus den Verträgen sind bei Arbeitslosigkeit vor einer vorzeitigen Verwertung
geschützt, soweit sie gefördert aufgebaut sind.

Ab 2006 gibt es bei der Riester-Rente nur noch Unisex-Tarife. Dies hat erhebliche Nachteile für Männer, die eine
Riester-Rente abschließen. Derzeit ist die Rente für Männer bei gleichem Beitrag höher als bei Frauen, da sie eine
geringere Lebenserwartung haben. Als Versicherungsunternehmen für die Riester-Rente empfehlen wir den
„Volkswohl-Bund“, da das Unternehmen eine geringe Kostenquote hat, sehr finanzstark bewertet wurde und eine
gute Fondspalette anbietet.

Ab 2006 informieren wir Sie alle zwei Wochen (ab KW 1) auf dieser Seite 
in unserer Info-Ecke zu wichtigen Finanz- und Versicherungsthemen.

im Jahr 2005 im Jahr 2006/2007 und ab 2008
Eigenleistung + Zulage mindestens 2 %* mindestens 3 %* mindestens 4 %*

Zulage pro Erwachsener 76 € 114 € 154 €

Zulage pro Kind 92 € 138 € 185 €

* des Bruttojahreseinkommens des Vorjahres
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